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Merkblatt für die Erteilung der Kontroll-Nummer (K-Nummer) 
Verantwortliche Laborleitende 

 

K-Nummern werden an Personen erteilt, welche im Anstellungsverhältnis tätig sind. Durch 

Verknüpfung der K-Nummer auf die ZSR-Nummer des Arbeitgebers wird gegenüber dem 

Versicherer das Anstellungsverhältnis ausgewiesen.  

 

K-Nummern dienen der vereinfachten Leistungsabrechnung mit sämtlichen Krankenversi-

cherer der Schweiz und des Fürstentums Liechtenstein. Nach Erhalt der K-Nummer sind 

Sie davon entlastet, jedem Versicherer einzeln den Nachweis der Berufsausübungsbewilli-

gung und Qualifikation erbringen zu müssen.  

 

Das Spektrum der Analysen, welche Laboratorien zu Lasten der OKP verrechnen dürfen, 

hängt von den Fachbereichen der FAMH-Weiterbildungstitel der verantwortlichen Laborlei-

tenden ab. Anmeldungen werden nur akzeptiert, wenn die verantwortliche Laborleiterin 

oder der verantwortliche Laborleiter in der kantonalen Betriebsbewilligung oder in der 

OKP-Zulassung des Laboratoriums aufgeführt ist. Anmeldungen von nichtleitenden Mitar-

beitenden können nicht berücksichtigt werden. 

 

Folgende Dokumente bzw. Angaben werden für die Erteilung einer K-Nummer an ver-

antwortlichen Laborleitenden benötigt:  

 

• Formular Ein- und Austritt K-Nummer 

 

• Kantonale Betriebsbewilligung oder kantonale Zulassung zulasten der OKP als Labora-

torium gemäss Art. 53 und 54 Abs. 3 KVV, auf welcher der verantwortliche Laborleiter 

oder die verantwortliche Laborleiterin aufgeführt ist 

 

• Kantonale Berufsausübungsbewilligung (falls im betreffenden Kanton bewilligungs-

pflichtig) 

 

• Weiterbildungstitel FAMH oder vom BAG ausgestellte Gleichwertigkeitsanerkennung 

 

• Persönliche GLN  

Die GLN kann bei der Stiftung Refdata beantragt werden: www.refdata.ch  

 

 

Die Erteilung einer K-Nummer richtet sich nach den folgenden Bestimmungen: 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen Zahlstellenregister (AGB) 

 

Gebührenordnung 

Die Dokumente sind auf der Website der santéservices ag einsehbar unter:  

www.santeservices.ch/branchensysteme/register/rechtliche-grundlagen-zsr. 

 

Unterlagen senden an:  

santéservices ag, Zahlstellenregister, Bahnhofstrasse 7, 6003 Luzern 

http://www.refdata.ch/
https://www.santeservices.ch/branchensysteme/register/rechtliche-grundlagen-zsr/

